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Vereinbarung zur Nutzung eines mobilen Endgeräts im Unterricht 
 
Schüler_innen der Realschule Rottweil dürfen ab Klassenstufe 7 auf eigenen Wunsch und nach Maßgabe 
der unterrichtenden Lehrkräfte mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet, Laptop, …) anstelle von 
Schulheften im Unterricht bzw. bei unterrichtlichen Veranstaltungen verwenden. Bei Schüler_innen mit 
diagnostiziertem Unterstützungsbedarf können diese Geräte auch in den unteren Klassenstufen zum 
Einsatz kommen (nach Genehmigung durch die Schulleitung). 
 

Die Nutzung mobiler Endgeräte unterliegt folgenden Regelwerken: 
 Hausordnung 
 „Nutzungsordnung der Informations‐ und Kommunikationstechnik an der Realschule Rottweil“ 
 Nutzungsordnung Videokonferenzsystem 
 Ggf. „Leihvertrag mobile Endgeräte“ 
 Nachfolgende Vereinbarung 

 

Vereinbarung: 
 

 Die Nutzung mobiler Endgeräte ist ausschließlich für unterrichtliche Zwecke nach Maßgabe (und 
in der Verantwortung) der Lehrkräfte gestattet 

 Die Schüler_innen tragen die alleinige Verantwortung („Haftung“) für … 
o … die privaten Endgeräte (Diebstahl, Beschädigung, …) selbst 
o … die digitalen Mitschriften (an Sicherheitskopien denken, ggf. Ausdrucke anfertigen, 

Virenschutz, …) 
o … die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes (Ladezustand/Haltbarkeit Akku, …) 

 Die Schule leistet bei privaten Endgeräten keinen technischen Support 

 Lehrkräfte haben grundsätzlich das Recht auf Kontrolle (Einhaltung der Vorgaben, …) der mobilen 
Endgeräte (im Beisein der Schüler_innen) 

 Eine Verbindung mit dem Internet, dem schulischen Netzwerk oder anderen Geräten – über LAN, 
WLAN, Hotspot, Bluetooth, NFC, … – darf nur nach ausdrücklicher Freigabe durch die Lehrkraft 
erfolgen 

 Lautsprecher sind – außer bei ausdrücklicher Freigabe durch die Lehrkraft – stummgeschaltet 

 Außenliegende Kameraobjektive sind abzudecken (z. B. „Post‐it®“, …) 
 

 Tafelanschriebe müssen grundsätzlich mit Stift oder Tastatur mitgeschrieben werden 
 Hausaufgaben sind grundsätzlich handschriftlich anzufertigen. „Computerausdrucke“ werden 

nicht akzeptiert (ggf. „handschriftliche Notizen/Aufschriebe“ als Ausdruck möglich) 
 Klassenarbeiten sind grundsätzlich „von Hand“ anzufertigen. Hierzu stehen digitale Endgeräte 

grundsätzlich nicht zur Verfügung 
 Bildaufnahmen von Tafelbildern, Arbeitsblättern etc. sind nur nach jeweiliger Absprache mit der 

Lehrkraft erlaubt (Wahrung des Urheberrechts).  
 Fotos, Video‐ und Audioaufnahmen sind bei einer Nutzung der Geräte (außer nach expliziter  

Freigabe durch die Lehrkraft sowie Zustimmung aller Betroffenen) generell verboten und haben 
schulrechtliche Konsequenzen bei Nichtbeachtung  

o Aufnahmen dürfen zudem nur für unterrichtliche Zwecke gemacht und innerhalb des 
Unterrichts verwendet werden 

o Eine Weiterleitung/Verbreitung und/oder Veröffentlichung ist untersagt bzw. nur nach  
ausdrücklicher Genehmigung aller Beteiligten möglich (Wahrung des Persönlichkeitsrechts) 

o Nach Abschluss des Arbeitsauftrages sind Aufnahmen zu löschen 
 Lehrkräfte sind nicht gezwungen, ihre Arbeitsblätter digital zur Verfügung zu stellen 


